
Entwurf vom 14.02.2024 

 

1. Änderung 

der Geschäftsordnung  

für den Beirat für Tourismus und Stadtmarketing  

der Stadt Kempten (Allgäu) 

 

Vom 

 

 

Der Stadtrat der Stadt Kempten (Allgäu) bildet zur Stärkung des Tourismus und der 

Vermarktung der Stadt Kempten (Allgäu) den Beirat für Tourismus und Stadtmarketing als 

besonderen Beirat und erlässt aufgrund § 15 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt 

Kempten (Allgäu) folgende 1. Änderung der Geschäftsordnung dieses Beirats: 

 

 

§ 1 

 

Die Geschäftsordnung für den Beirat für Tourismus und Stadtmarketing der Stadt Kempten 

(Allgäu) vom 22.07.2020 wird wie folgt geändert: 

 

1. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Im sechsten Aufzählungspunkt wird die Formulierung „Leiter/in von Kempten 

Tourismus (Abteilung des Kemptener Kommunalunternehmens“ ersetzt durch 

„Leiter/in der Abteilung Tourismus in der Stadtmarketing Kempten GmbH“ 

b) Im neunten Aufzählungspunkt wird das Wort „Geschäftsstellenleiter/in“ durch das 

Wort „Vertreter/in“ ersetzt. 

c) Im zehnten Aufzählungspunkt wird die Schreibweise „Kempten Messe- und 

Veranstaltungsbetrieb“ geändert in „Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb“ 

d) Der zwölfte Aufzählungspunkt, der mit den Worten „Stadtmarketing/Positionierung 

Marke…“ beginnt, erhält folgende neue Fassung: „Stadtmarketing: 

Geschäftsführer/in Stadtmarketing Kempten GmbH“ 

  

2. § 4 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

Absatz 2 erhält folgende neue Fassung „Aus der Mitte der Mitglieder wird die/der 

stellvertretende Vorsitzende gewählt“. 

 

3. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 

„Als Geschäftsstelle wird die Stadtmarketing Kempten GmbH bestimmt. Die 

Geschäftsstelle unterstützt die Arbeit des Beirats, bereitet die Sitzungen vor und 
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nach, verfasst die Einladungen, betreut die Sitzungen, verfasst die Tagesordnungen, 

protokolliert die Beiratssitzungen und leitet Informationen weiter.“ 

b) Abs. 2 wird gestrichen. Damit entfällt bei Abs. 1 die Absatzbezeichnung. 

 

 

§ 2 

 

Diese Änderung der Geschäftsordnung tritt am Tag nach der Beschlussfassung durch 

den Stadtrat der Stadt Kempten (Allgäu) in Kraft. 


